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Gemeinde- und Landkreiswahlen 2026
Newsletter 02/2025
Aufforderung zur Benennung von Vorschlägen zur Berufung in den Wahlausschuss

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Hinblick auf die Allgemeinen Kommunalwahlen am 08. März 2026 wird ein Wahlausschuss gebildet.
Dieses Gremium entscheidet über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge und stellt nach der
Wahl das Ergebnis offiziell fest.

Der Wahlausschuss besteht aus dem Wahlleiter sowie vier wahlberechtigten Beisitzern. Für jeden Bei-
sitzer ist ein stellvertretender Beisitzer zu benennen.

Bei der Zusammensetzung des Ausschusses sollen – soweit möglich – die Parteien und Wählergruppen
entsprechend der Stimmenzahlen der letzten Gemeinderatswahl berücksichtigt werden. Dabei ist da-
rauf zu achten, dass keine Partei oder Wählergruppe mehrfach vertreten ist. Es ist beabsichtigt, hin-
sichtlich der vier Beisitzer und ihrer Stellvertretungen folgende Zusammensetzung des Wahlausschus-
ses vorzusehen. Daher werden folgende Parteien und Wählergruppen gebeten, je einen wahlberech-
tigten Beisitzer und einen stellvertretenden Beisitzer vorzuschlagen.

1. Christlich-Soziale Union (CSU)
2. Bündnis 90/Die Grünen
3. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
4. Unabhängige Wähler Taufkirchen (ehemals Freie Wähler)

Von einer Berufung ausgeschlossen sind:

1. Bewerber bei der Bürgermeister- oder Gemeinderatswahl,
2. Beauftragte von Wahlvorschlägen und deren Stellvertreter,
3. Leiter von Aufstellungsversammlungen für diese Wahlen.
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Zudem darf niemand in mehr als einem Wahlorgan tätig sein. Eine gleichzeitige Mitwirkung z. B. in
einem (Brief-)Wahlvorstand oder im Wahlausschuss des Landkreises ist daher nicht möglich.

Wir bitten, die entsprechenden Vorschläge bis spätestens 24. November 2025 an die Gemeindewahl-
leitung zu übermitteln.

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Heigl
Gemeindewahlleitung
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